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OFFENER BRIEF 
 
 
Ihr Vortrag vor dem Bayerischen Stadte- und Gemeindetag in Konigsbrunn  
am 2. April 2001 
Hier: 

1. Aufforderung zum Widerruf Ihrer offentlichen Fehlinformationen 
2. Aufforderung zur Teilnahme an einem medizinischen Selbstversuch 
3. Aufforderung zum Ru cktritt 

 
 
Sehr geehrter Herr Professor Bernhardt, 

 

in dieser Veranstaltung sollten Verwaltungsfachleute, Bu rgermeister und Landrate Schwabens 
u ber die aktuelle Mobilfunkproblematik aus Sicht des Baurechts und der moglichen Gesund-
heitsgefahren ausfu hrlich und aus erster Hand informiert werden. Wir waren ebenfalls anwe-
send. 

Es gab Referate nahezu aller vom Mobilfunk tangierten Gruppen. Als besonders bedauerlich 
empfanden wir jedoch, dass kein kompetenter Kritiker der in der O ffentlichkeit auöerst kontrar 
diskutierten Mobilfunksituation im Sinne einer Ausgewogenheit zu einem Referat geladen war. 
Dieses hatte sein konnen ein Experte aus der Wissenschaft, Baubiologie oder aufgeklarten Bu r-
gerschaft, wie des ’Bundesverband gegen Elektrosmog e.V.Ü, der ’Bu rgerwelle e.V.“ oder des 
’Politischen Arbeitskreises von Patienten-Initiativen e.V.Ü u.a. 

Es fehlte auch das Referat eines praktizierenden Arztes, z. B. eines Umweltmediziners mit ein-
schlagiger Patientenerfahrung.  

Nach dieser Vorbemerkung kommen wir nun auf Ihren Vortrag u ber die Beurteilung gesund-
heitlicher Gefahren und der Grenzwertfindung zu sprechen.  



Die Veranstalter waren bei Ihrer Einladung mit Sicherheit der U berzeugung, von Ihnen als dem 
vermutlich kompetentesten behordlichen Experten im deutschsprachigen Raum u ber die Wir-
kungen von elektromagnetischen Wellen auf biologische Systeme, insbesondere durch den Mo-
bilfunk, einen wissenschaftlich sauber fundierten, objektiven und gut vorbereiteten, sowie fu r je-
dermann verstandlichen Vortrag zu horen.  

Aus unserer Sicht traf das bedauerlicherweise in keiner Weise zu. 

Insbesondere sind wir auf unseres Erachtens offenkundige schwerwiegende Fehldarstellun-
gen der moglichen gesundheitlichen Gefahren gestoöen, die sich uns als Halbheiten, Tatsa-
chenverdrehungen und Fehlinterpretationen darstellen. 

Mit diesen Desinformationen sind die Bu rgermeister wieder in ihre Gemeinden zuru ckgekehrt. 
Wie sollen diese denn nun vor Ort richtig entscheiden konnen und im Rahmen ihrer Fu rsorge-
pflicht in der Lage sein, die Bu rger vor Schaden zu bewahren? In welch prekare Lage konnen 
zudem die Bu rgermeister kommen, wenn sie mit diesem Informationsstand vor die zum Teil 
bestens informierte Bu rgerschaft treten! 

Wir fu hlen uns daher nicht nur den anwesenden Bu rgermeistern, sondern auch allen weiteren 
politischen Entscheidungstragern auf Kreis-, Landes- und Bundesebene verpflichtet, Ihre Dar-
stellungen ins rechte Licht zu ru cken und die gebotenen Korrekturen zu bringen. 

Wir haben deshalb die Schwerpunkt-Aussagen Ihres offiziellen Vortrages vor dem Hintergrund 
des aktuellen Wissensstandes der internationalen Wissenschaft in dem beiliegenden 
’Kommentar zum Vortrag“ ausfu hrlich durchleuchtet und kommentiert. 

Unser Kommentar vermittelt dem Leser fundierte Informationen u ber die wissenschaftlich 
nachgewiesenen Bedenken und Risiken bezu glich EMF (elektromagnetischer Felder), insbe-
sondere durch die Hochfrequenztechnik des digitalen/getakteten Mobilfunks.  

Nach diesen Erkenntnissen ist Ihre Behauptung, die Grenzwerte waren in Ordnung und zu 
99,9% ohne jede gesundheitliche Gefahr, falsch; daru ber hinaus erscheint sie uns vor dem Hin-
tergrund Ihrer Qualifikation zumindest grob fahrlassig. 

Ihre Qualifikation kommt durch folgende Ausbildung und u bernommener Funktionen zum Aus-
druck: 
• Studium der Physik und Biophysik (Diplom- und Doktorarbeit u ber elektrische Eigenschaften 

biologischer Zellen), 
• Habilitation in medizinischer Strahlenkunde, Ernennung zum Professor an einer medizini-

schen Fakultat, Vorlesungen bis heute u ber nicht-ionisierende Strahlen, 
• BGA (Bundesgesundheitsamt)/ Institut fu r Strahlenhygiene: 

Fachgebietsleiter “Nicht-ionisierender Strahlen– von 1981 bis 1989 
• SSK (deutschen Strahlenschutzkommission):  

Vorsitzender des Ausschusses “Nicht-ionisierender Strahlen– von 1987 bis 1989 und von 1999 
(bis 2002), 

• BfS (Bundesamt fu r Strahlenschutz): 
Abteilungsleiter der Bereiche “Medizinische Strahlenhygiene– und “Nicht-ionisierende Strah-
len– von 1989 bis 1998 

• ICNIRP (Internationale Strahlenschutzkommission): 
1. Vorsitzender von 1996 bis 2000, als stellvertretender Vorsitzender seit 2000 (bis 2004), 

Auf Grund dieser Ausbildung/Tatigkeiten/amtlicher Funktionen einerseits, jedoch andererseits 
dem Vorliegen wissenschaftlicher Belege einer gesundheitlichen und biologischen Schadigung 
durch Mobilfunkstrahlung unterhalb der Grenzwerte muss die O ffentlichkeit die Frage stellen 
du rfen, ob nicht bereits durch Ihr maögebliches Mitwirken bei der Festlegung der Grenzwert-
empfehlung (ICNIRP), bei der U bernahmeempfehlung in nationales deutsches Recht (SSK/BfS) 
und der mangelhaften U berwachung der Gu ltigkeit der Tatbestand der Beihilfe zur 
Korperverletzung erfu llt wurde! 

Im Interesse einer ausgewogenen Darstellung der Mobilfunkproblematik sehen wir Ihrer Erwide-
rung hierzu mit Interesse entgegen.  



In Anbetracht Ihres von uns aufgezeigten personlichen Verhaltens mochten wir daru ber hinaus 
folgende Forderungen an Sie richten: 

1. Widerrufen Sie offentlich Ihre Fehlinformationen! 

2. Nehmen Sie bitte an einem medizinischen Experiment teil! 

Es ist Ihnen bekannt, dass die Bu rgerwelle e.V., Tirschenreuth eine von Sponsoren zuge-
sagte Pramie von DM 20.000,- an denjenigen ranghohen Entscheidungstrager der Mobil-
funkindustrie, Strahlenschutzbehorden, Politik und Wissenschaft auszahlt, der sich lediglich 
fu r die Dauer von 10 Tagen der Dauerimmission einer GSM-Mobilfunkstrahlung in Hohe des 
gesetzlichen Grenzwertes aussetzt und wenn wahrend oder kurz nach der Exposition keine 
gesundheitliche Beeintrachtigung nachzuweisen ist.  
Leider hatten Sie ein an Sie gerichtetes Angebot anlasslich des Elektrosmogforums in Bonn 
am 19./20.10.1999 mit den Bemerkungen abgelehnt: “Ich wu rde das schon tun, aber fu r 
Geld mache ich es nicht.� Daraufhin wurden Sie aufgefordert, auf Grund Ihrer Position es 
ohne Geld zu tun. Ihre Antwort: “Ich habe aber leider keine Zeit.– 

Wir sind uns heute noch sicherer, dass Sie, Herr Professor Bernhardt, genau der rich-
tige Proband fu r diesen freiwilligen Selbstversuch waren. Sie sollten sich im Interesse 
der Wahrheitsfindung schon die Zeit nehmen. 

Dieses neuerliche Angebot an Sie ist so mit der Bu rgerwelle, Herrn Zwerenz, abgestimmt. 

Bitte geben Sie innerhalb von 14 Tagen Ihre grundsatzliche Zusage direkt an die 
Bu rgerwelle e.V. zwecks Vertragsvorbereitung.  

3. Ru cktritt 

Auf Grund des in diesem Schreiben aufgezeigten und in der Anlage detailliert untermauerten 
gravierenden Fehlverhaltens und der offensichtlichen Befangenheit konnen wir als Bu rger-
schaft Ihnen nur zurufen: 

Ø Stellen Sie alle Ihre Strahlenschutzamter in der ICNIRP und SSK umgehend zur 
Verfu gung, treten Sie zuru ck!  

 

 
Mit freundlichen Gru öen 
 
 
 
 
 
   Harald Sommer                                               Manuela Knapp                 Dr. med. H.-Chr. Scheiner 
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Kommentar zum Vortrag von Prof. Bernhard vor dem Bayerischen Stadte- und Gemeindetag in 
Konigsbrunn am 2. April 2001 � Ausfu hrliche Fassung 


